
Dietrich Bonhoeffer, Die Kirche vor der Judenfrage (1933) 

Solange der Staat Recht und Ordnung schaffend handelt - und sei es auch neues Recht und 
neue Ordnung -, kann sich die Kirche des Schöpfers, Versöhners und Erlösers nicht unmittel-
bar politisch handelnd gegen ihn wenden. Sie vermag freilich den einzelnen sich dazu auf-
gerufen wissenden Christen nicht daran zu hindern, den Staat gegebenenfalls als "unhuman" 
anzuklagen, aber sie wird als Kirche nur danach fragen, ob der Staat Ordnung und Recht 5 

schafft oder nicht.  

Hierbei sieht sie den Staat nun freilich in doppelter Begrenzung. Sowohl ein Zuwenig an 
Ordnung und Recht als auch ein Zuviel an Ordnung und Recht zwingt die Kirche zum Reden. 
Ein Zuwenig ist jedes Mal dort vorhanden, wo eine Gruppe von Menschen rechtlos wird, 
wobei es in concreto jeweils außerordentlich schwierig sein wird, wirkliche Rechtlosigkeit 10 

von einem wenigstens formaliter zugebilligten Minimum von Recht zu unterscheiden. [...]  

Dem Zuwenig an Ordnung und Recht steht das Zuviel an Ordnung und Recht gegenüber. Es 
besagt, dass der Staat seine Gewalt so ausbaut, dass er der christlichen Verkündigung und 
dem christlichen Glauben (nicht dem freien Gewissen - das wäre die humanitäre Version, die 
darum illusorisch ist, weil jedes staatliche Leben das so genannte "freie Gewissen" zwingt) 15 

sein eigenes Recht raubt - eine groteske Situation, da ja der Staat erst von dieser Ver-
kündigung und von diesem Glauben her sein eigentümliches Recht erhält und sich somit 
selbst entthront. Diesen Überbegriff der staatlichen Ordnung muss die Kirche zurückweisen, 
eben aus ihrem besseren Wissen um den Staat und die Grenzen seines Handelns. Der Staat, 
der die christliche Verkündigung gefährdet, verneint sich selbst. Das bedeutet eine dreifache 20 

Möglichkeit kirchlichen Handelns dem Staat gegenüber: erstens (wie gesagt) die an den Staat 
gerichtete Frage nach dem legitim staatlichen Charakter seines Handelns, d. h. die Ver-
antwortlichmachung des Staates. Zweitens der Dienst an den Opfern des Staatshandelns. Die 
Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch 
wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören. "Tut Gutes an jedermann." In beiden 25 

Verhaltungsweisen dient die Kirche dem freien Staat in ihrer freien Weise, und in Zeiten der 
Rechtswandlung darf die Kirche sich diesen beiden Aufgaben keinesfalls entziehen. Die dritte 
Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad 
selbst in die Speichen zu fallen. Solches Handeln wäre mittelbar politisches Handeln der 
Kirche und ist nur dann möglich und gefordert, wenn die Kirche den Staat in seiner Recht und 30 

Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht, d. h., wenn sie den Staat hemmungslos ein 
Zuviel oder ein Zuwenig an Ordnung und Recht verwirklichen sieht. In beiden muss sie dann 
die Existenz des Staates und damit auch ihre eigene Existenz bedroht sehen. 

Ø  Wie beschreibt Bonhoeffer das Verhältnis zwischen Kirche und Staat? 

Ø  Welche Konsequenzen können sich daraus ganz praktisch für den Umgang mit der 

„Judenfrage“ ergeben? 

 

Tat 

Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, 
nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, 
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. 
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, 
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, 
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen. 

Dietrich Bonhoeffer, Stationen auf dem Weg zur Freiheit 


